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                   Gemeinderat 

                         
 

 

 

 

 

 

Verhand lungsschr i f t  
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer 

am Dienstag, dem 9. Juli 2019 im Sitzungssaal des Rathauses. 

 

 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende:    20:35 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verhandlungsschriften (öffentlich und vertraulich) über die Sitzung des Gemeinderates vom 
9.05.2019 liegen während der Sitzung zur Einsichtnahme auf. 
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Anw esende :    

 
Vorsitzender:  Bürgermeister Gerhard Klaffner 
  
 

SPÖ - Gemeinderatsfraktion 

Vizebürgermeister     Mag. Dr. Adolf Brunnthaler 

Gemeinderäte  Franz Haider 
 Michaela Kohlhofer 
 Johann Wolloner 
 Marita Wildling  
 Josef Schuller 
 Norbert Wildling  
GRE Robert Ramsner 
 
Entschuldigt: Nicole Mayr 
 
 
 
ÖVP – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte DI Herbert Matzenberger 
 Bernhard Kühholzer 
 Sabine Rußegger 
 Ing. Werner Kittinger 
 Ulrike Ahrer 
GRE Anton Maderthaner 
 
Entschuldigt: Helmut Furtner 
 
 

FPÖ – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Albert Aigner 
  Karl Haidinger 
  Hannes Kerschbaumsteiner 
  Helmut Zisch 
  Gerald Kohlhofer 
   
 
WBL - Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderat  Ingo Kainz 
GRE Herbert Unterberger 
 Dr. Christiane Presenhuber 
 
Entschuldigt: Günther Neidhart 
  Mag.a Eva Aigner 
 Franz Markus Himmelstoss 
 Christian Dittrich 
 
 
 
Vom Gemeindeamt: AL Michael Schachner 

Schriftführerin: Ingrid Klausberger 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung an alle Mitglieder des Gemeinderates zeitgerecht schriftlich unter Be-
kanntgabe der nachstehend angeführten Tagesordnung erfolgt ist und am gleichen Tag 
öffentlich an der Amtstafel kundgemacht wurde; 

 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

 
d) die Verhandlungsschriften (öffentlich und vertraulich) über die letzte Sitzung des Gemein-

derates vom 9.05.2019 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemein-
deamt zur Einsichtnahme aufgelegen sind, während der Sitzung zur Einsicht noch auflie-
gen und gegen diese Verhandlungsschriften bis zum Sitzungsschluss Einwendungen ein-
gebracht werden können. 

 
 
 

 
 
Er bestimmt die Gemeindebedienstete Ingrid Klausberger zur Schriftführerin dieser Sitzung.  
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner begrüßt die Gäste, den Geschäftsführer der Fa. AKUN Lichttech-
nik GmbH, Herrn Fritz Kampl, Frau Mag. Rosina Bürscher vom Eventzentrum Eisenwurzen, Frau 
Dr. Brigitte Wallmann, Stellvertreterin des Ortsteilbeirats Kleinreifling sowie den Zuhörer Herrn 
Mag. Rainer Rinnhofer, Geschäftsführer des Hagebaumarktes in Weyer. 
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Tagesordnung 
 

 
1. Straßenbeleuchtung Weyer, Sanierung, Auftragsvergabe 

 
2. Eventzentrum Eisenwurzen, Bericht 

 
3. Ortszentrum Weyer, Ortsentwicklungsprozess, Grundsatzbeschluss 

 
4. Wasserversorgungsanlage BA 10 Unterlaussa, Aufnahme eines Darlehens 

 
5. Abwasserentsorgungsanlage BA 12, Unterlaussa, Aufnahme eines Darlehens 

 
6. Flächenwidmungsplan Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.18  (Losbichler), Einleitung  

des Verfahrens 
 

7. Garagen Anger, Grdst.-Nr. 289 (Teil), KG Anger, Pachtvertrag  
 

8. Güterweg Mühlein Zufahrt, Errichtung und Finanzierung, Vereinbarung  
 

9. Katastrophenschäden an Güterwegen, Finanzierungsplan 
 

10. Kindergarten Weyer, Erweiterung um Nebenräume und einen Ausspeisungsraum,  
Finanzierungsplan 
 

11. Dorfzentrum Kleinreifling, Information über Beschlüsse des Gemeindevorstands 
 

12. Liegenschaften der Marktgemeinde Weyer, Mietverträge 
 

13. Marktgemeinde Weyer, Rechnungsabschluss 2018, Prüfungsbericht der Aufsichtsbehörde 
 

14. Ganztägige Schulformen VS u. NMS Weyer, Vereinbarungen ISK, Übertragung des Be-
schlussrechtes an den Schulausschuss, Verordnung 
 

15. Dienstpostenplan der Marktgemeinde Weyer 
 

16. Bericht der Ortsteilsprecher  
 

17. Allfälliges 
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BESCHLÜSSE 
 
 

Der Vorsitzende berichtet, dass ein zeitgerecht eingebrachter Dringlichkeitsantrag, gemäß § 46 
Abs. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 4 OÖ. GemO 1990 idgF vorliegt und verliest den Antrag: 
 
Ich ersuche, folgenden Punkt auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 9. Juli 2019 zu 
setzen: 

 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner 

 
 

Dringlichkeitsantrag 
 

gemäß § 46 Abs. 3 Oö. GemO 1990 idgF 
für die Sitzung des Gemeinderates am 09.07.2019 

 
 

TOP.  DA 1)  Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.10 
(Hofer), Einleitung des Verfahrens________________________ 

 
 
Die HMB Ges.m.b.H, Unterer Markt 43, 3335 Weyer hat bei der Marktgemeinde Weyer um Än-
derung des Flächenwidmungsplanes angesucht. 
 
Das Grundstück 162, EZ 871, KG 49323 Weyer ist im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan Nr. 
1 als Gebiet für Geschäftsbauten mit einer Gesamtverkaufsfläche über 300 m² und maximal 
1.200 m² ausgewiesen. 
 
Da in den letzten Jahren kein Interesse durch Geschäftsbetreiber an dem Areal bestand und 
sich die Firma HMB Ges.m.b.H geschäftlich auf die Verpackung bzw. dem Bedruck von Kerzen 
mittels Laser umorientiert hat, werden daher wieder größere Lagerflächen benötigt. 
Um dies zu ermöglichen, ist die Umwidmung in Mischbaugebiet erforderlich. 
 
Dazu ist auch die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts wie folgt erforderlich: 
 

Parzelle Ausweisung alt Ausweisung neu 

162 Handelsfunktion Betriebliche Funktion 

 
 

 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Dringlichkeitsantrag 1) Örtliches Entwick-
lungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.10 (Hofer), Einleitung des Verfahrens auf die Tages-
ordnung der Gemeinderatssitzung am 9. Juli 2019 zu setzen. 

 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen.  
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TOP. 1   Straßenbeleuchtung Weyer, Sanierung, Auftragsvergabe 
 
 
Erläuterung: 
 
Das Amt der Oö. Landesregierung wird heuer die Straßenbeleuchtung entlang der Bundesstraße 
im Gemeindegebiet von Weyer erneuern. Die Bauarbeiten beginnen Ende Juli 2019.  
 
Im Zuge dieses Projektes wurden von den zuständigen Landesdienststellen auch die gesamten 
Straßenbeleuchtungsanlagen der Marktgemeinde Weyer einer IST-Prüfung unterzogen.   
 
Ergebnis ist, dass gemeinsam mit der Bundesstraßenanlage auch die Beleuchtung der Gemeinde 
mit zu erneuern ist, weil eine Trennung aus technischen Gründen nicht möglich ist.  
 
Was viel schwerer wiegt ist jedoch der katastrophale Zustand sämtlicher Anlagen! Bei den der-
zeitigen Straßenbeleuchtungsanlagen gibt es aus der Entwicklung heraus viele verschiedene 
Lichtpunktausführungen. Die Tragwerke sind im Verhältnis zu den Längsabständen zu niedrig, 
teilweise stark beschädigt und verrostet. Eine größere Anzahl der Leuchten ist mit veralteter Licht-
technik ausgestattet, hier ist das Lebendsende bereits erreicht bzw. weit überschritten. Das vor-
handene Lichtniveau ist nicht Normgerecht (auch im Zentrum/Marktplatz), es gibt keine Lichtlen-
kung (freistehende Leuchtmittel). Die Leitungen sind ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand, 
sodass die Maßnahmen für Tiefbauarbeiten sehr aufwendig sind.  
 
Auf höherrangigen Straßen wie Bundes- und Landesstraßen aber natürlich auch bei Gemein-
destraßen können diese Umstände zum Haftungsthema werden. 
 
Verteileranlagen entsprechen teilweise nicht mehr dem technisch geforderten Zustand und sind 
zu überarbeiten bzw. auszutauschen damit wieder ein positives Prüfprotokoll lt. Elektrotechnik-
gesetz ausgestellt werden kann. 
 
Es besteht lt. den Aussagen der Fachleute des Amtes der Oö. Landesregierung und deren exter-
nen Planer ein sehr dringender Handlungsbedarf bzw. Gefahr im Verzug!  
 
Die Fa. AKUN Lichttechnik GmbH, welche auch die Planung und Bauaufsicht für das Amt der Oö. 
Landesregierung vornimmt, hat sich mit den Straßenbeleuchtungsanlagen im Gemeindegebiet 
sehr intensiv befasst.  
 
Nach den Vorgaben des BVergG wurde vom Planungsbüro die Ausschreibung durchgeführt. Die 
Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgte am 17.06.2019. Am 02.07.2019 war das Ende der 
Angebotsfrist sowie die Angebotsöffnung.  
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Der Vergabevorschlag der Fa. Akun Lichttechnik GmbH stellt sich wie folgt dar:  
 

 
 

 
 
Die Einsparungen pro Jahr werden von der Fa. Akun Lichttechnik GmbH, aufgrund einer neuen 
Anlage (Energiekosten, Wartung/Material), mit ca. € 19.000 berechnet.  Etwaige Bundes- und 
Landesförderungen werden natürlich beantragt. 
 
 
 
 
 
 
Das Amt der Oö. Landesregierung teilt mit Schreiben vom 04.06.2019 mit: 
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Zusätzlich hat die Marktgemeinde Weyer am 13.06.2019 ein Email von Hr. Secklehner, IKD, er-
halten: „Die angegebene Gefahr in Verzug ist auf Grund der am 1.3.2019 übermittelten Unterla-
gen, insbesondere der Fotos, belegt; eine schriftliche Begründung zum jetzigen Zeitpunkt ist da-
her nicht mehr erforderlich. Sehr wohl erforderlich ist, dass für die Sanierungsarbeiten die Anbote 
von 3 Firmen eingeholt werden und der Gemeinderat in seiner Juli-Sitzung dem Billigst- und Best-
bieter den Zuschlag erteilt. In weiterer Folge können die Darlehensanbote von mindestens 3 Ban-
ken eingeholt, damit in weiterer Folge mit der bestbietenden Bank ein Darlehensvertrag abge-
schlossen werden kann. Aus dem Werk-Anbot für die Sanierung der Straßenbeleuchtung muss 
die jährliche Stromeinsparung hervorgehen. Die Darlehenslaufzeit sollte mit 10 – 15 Jahren an-
gesetzt werden.“ 
 

Der Bauausschuss der Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 11.06.2019 mit dem 
Thema befasst und empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig die Erneuerung der Straßenbeleuch-
tungsanlagen mittels Kreditfinanzierung. 
 
 
 
Debatte: 

Herr Fritz Kampl, Geschäftsführer der Fa. Akun, Lichttechnik GmbH berichtet eingehend über die 
geplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Anschließend beantwortet Herr Kampl alle offe-
nen Fragen des Gemeinderates. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Auftragsvergabe zur Sanierung der öffent-
lichen Beleuchtung der Marktgemeinde Weyer zu einem Gesamtpreis in Höhe von € 568.106,53 
brutto an die eww Anlagentechnik GmbH, 4600 Wels zu beschließen. Die Sanierungs- bzw. Er-
neuerungsmaßnahmen werden durch ein noch aufzunehmendes Darlehen finanziert. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 2     Eventzentrum Eisenwurzen, Bericht 
 
 
Erläuterung: 
 
Die Geschäftsführerin des Eventzentrums Eisenwurzen, Frau Mag. Rosina Bürscher, präsen-
tiert einen Tätigkeitsbericht und steht dem Gemeinderat für Fragen zur Verfügung. 
 

 
 
Debatte: 

Sämtliche Anfragen vom Gemeinderat werden von Frau Mag. Rosina Bürscher ausführlich be-
antwortet. Die Power-Point-Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den Bericht des Eventzentrums Weyer zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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TOP. 3    Ortszentrum Weyer, Ortsentwicklungsprozess, Grundsatzbeschluss 
 

 
Erläuterung: 

 
Die Arbeitsgruppe „Ortsumfahrung & Ortsentwicklung Weyer“ hat sich in den vergangenen Mo-
naten mehrmals mit dem Thema eines Ortsentwicklungsprozesses beschäftigt. Wichtig erscheint 
die zeitnahe Planung und Durchführung eines strukturierten Bürgerbeteiligungsprozesses für 
die Zentrumsentwicklung Weyer unter Einbeziehung der neuen Umfahrung. Gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern soll eine Vision für das Zentrum von Weyer entwickelt werden. Der 
Masterplan und die darin enthaltenen Visionen sollen für die Gemeinde identitätsstiftend sein. 
 

Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass für einen solchen Prozess eine externe Begleitung sinnvoll 
und notwendig ist. Diese externe Begleitung soll u.a. folgende Aufgaben übernehmen:  
 

• Konzeption und Steuerung des Beteiligungsprozesses 
• Moderation der Veranstaltungen mit Beteiligungsmöglichkeit 
• Zusammenfassung der Wünsche und Anforderungen für den Masterplan Ortszentrum Weyer 
• Beratung bei Aufbereitung der Fachplanungen und Entwürfe für die weitere Beteiligung 
• Erarbeitung eines konkreten Planes zur Umsetzung inklusive strategischer Beratung 
• Strategieberatung 
• Konfliktvermittlung 
 

Die Erarbeitung des Masterplans soll schrittweise in einem dialogorientierten Prozess erfolgen. 
Die Bürgerbeteiligung soll die Entstehung des Masterplans begleiten. Am Ende der Masterplan-
entwicklung soll eine Handlungsanleitung bzw. ein strukturierter Umsetzungsplan in leicht ver-
ständlicher Form stehen. 
 

Mehrere externe Prozessbegleiter werden zur Angebotsabgabe eingeladen. Die Auswahl erfolgt 
nach einem vorher, von der Arbeitsgruppe, definierten Bewertungsschema. Die Auftragsvergabe 
erfolgt in jenem Gemeindegremium, welches lt. Oö. GemO 1990, anhand der Auftragssumme 
(Vergabe von Arbeiten und Lieferungen) zuständig ist. 
 
 
Debatte: 

GR Sabine Rußegger sieht den Zeitpunkt für den Grundsatzbeschluss verfrüht, da es von Seiten 
des Landes noch keinen offiziellen Startschuss gibt. Sie meint, dass es vielleicht besser wäre, 
diese Kosten in die anstehenden Projekte zu investieren. 
GR Sabine Rußegger befürwortet grundsätzlich diese Vorgangsweise, wird sich jedoch aus den 
genannten Gründen bei der Abstimmung der Stimme enthalten.  
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag den Grundsatzbeschluss zu fassen, dass zeit-
nah die Planung und Durchführung eines strukturierten Bürgerbeteiligungsprozesses für die Zent-
rumsentwicklung Weyer unter Einbeziehung der neuen Umfahrung, wie vorstehend beschrieben, 
durchgeführt wird. Mehrere externe Prozessbegleiter werden zur Angebotsabgabe eingeladen. 
Die Auswahl erfolgt nach einem vorher, von der Arbeitsgruppe, definierten Bewertungsschema. 
Die Auftragsvergabe erfolgt in jenem Gemeindegremium, welches lt. Oö. GemO 1990, anhand 
der Auftragssumme (Vergabe von Arbeiten und Lieferungen) zuständig ist. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit 21:2 Stimmen mehrheitlich angenommen. 

Enthaltungen: GR Sabine Rußegger (ÖVP) 
             GRE Herbert Unterberger (WBL)  
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TOP. 4     Wasserversorgungsanlage BA 10 Unterlaussa, Aufnahme eines  
 Darlehens______________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 

 
Zur Finanzierung des Vorhabens „Wasserversorgungsanlage BA 10 Unterlaussa“ ist ein Bank-
darlehen aufzunehmen.  
 
Das Darlehen hat eine Laufzeit 33 Jahren und es gibt die Möglichkeit außerordentlicher Tilgun-
gen zu machen. Grundlage der Ausschreibung ist daher der geltende Finanzierungsplan. Die 
Möglichkeit der Zuzählung in Teilbeträgen je nach Baufortschritt ist gegeben. 
 
Zur Darlehensausschreibung wurden folgenden Institute eingeladen:  

- Raiffeisenbank Weyer 
- Allg. Sparkasse Oö., Weyer 
- Volksbank NÖ, Waidhofen/Ybbs 
- UniCredit Bank Austria AG, Wien 
- BAWAG P.S.K., Wien 

 
Die Angebote sind zeitgerecht eingelangt.  
 
Für dieses Darlehen über € 700.000,00 liegen folgende Angebote vor: 
 
 
Raiffeisenbank Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,70 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,70 %   
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 

      
Allg. Sparkasse Oö., Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,99 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,92 %   
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
UniCredit Bank Austria AG, Wien 3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,45 %     

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,45 %     
     Fixzinssatz        1,12 % (f.d. ges. Laufzeit) 
 
BAWAG PSK, Wien   3-Mon-Euribor   kein Angebot vorgelegt   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,43 %     
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
Die BAWAG PSK Wien weist darauf hin, dass der angebotene Zinsaufschlag nur bei der Erteilung 
des Gesamtzuschlages in Verbindung mit dem Projekt „Abwasserentsorgungsanlage BA 12, Un-
terlaussa“ gilt. 
 
Das Angebot der Volksbank NÖ Waidhofen/Ybbs, musste ausgeschieden werden. Die Laufzeit 
für Darlehen im Wasser- und Abwasserbau muss aufgrund der Vorgaben des Amtes der OÖ. 
Landesregierung 33 Jahre betragen. Die Laufzeit wurde von der Bank, entgegen der Ausschrei-
bung, mit 30 Jahren festgelegt. 
 
Bei einem negativen Euribor-Indikatorwert wird von allen anbietenden Banken der Ausgangswert 
von 0 zur Berechnung des Zinsaufschlages herangezogen.  
 
Von Seiten der IKD gibt es keine Empfehlung, ob ein variabler bzw. ein fixer Zinsaufschlag aus-
gewählt werden soll. 
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, das Darlehen für den Bau der Wasserversor-
gungsanlage BA 10 Unterlaussa an die BAWAG PSK, Wien, zu den Konditionen 6-Mon-Euribor,    
Zinsaufschlag + 0,43 % , zu vergeben. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen. 
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TOP. 5    Abwasserentsorgungsanlage BA 12, Unterlaussa, Aufnahme eines    
     Darlehens__________________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Zur Finanzierung des Vorhabens „Abwasserentsorgungsanlage BA 12, Unterlaussa“ ist ein 
Bankdarlehen aufzunehmen.  
 
Das Darlehen hat eine Laufzeit 33 Jahren und es gibt die Möglichkeit außerordentlicher Tilgun-
gen zu machen. Grundlage der Ausschreibung ist daher der geltende Finanzierungsplan. Die 
Möglichkeit der Zuzählung in Teilbeträgen je nach Baufortschritt ist gegeben. 
 
Zur Darlehensausschreibung wurden folgenden Institute eingeladen:  

- Raiffeisenbank Weyer 
- Allg. Sparkasse Oö., Weyer 
- Volksbank NÖ, Waidhofen/Ybbs 
- UniCredit Bank Austria AG, Wien 
- BAWAG P.S.K., Wien 

 
Die Angebote sind zeitgerecht eingelangt.  
 
Für dieses Darlehen über € 1.640.000,00 liegen folgende Angebote vor: 
 
 
Raiffeisenbank Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,70 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,70 %   
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 

      
Allg. Sparkasse Oö., Weyer  3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,99 %   

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,92 %   
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
UniCredit Bank Austria AG, Wien 3-Mon-Euribor   Zinsaufschlag + 0,42 %     

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,42 %     
     Fixzinssatz        1,10 % (f.d. ges. Laufzeit) 
 
BAWAG PSK, Wien   3-Mon-Euribor   kein Angebot vorgelegt 

6-Mon-Euribor     Zinsaufschlag + 0,43 %     
     Fixzinssatz        kein Angebot vorgelegt 
 
 
Die BAWAG PSK Wien weist darauf hin, dass der angebotene Zinsaufschlag nur bei der Erteilung 
des Gesamtzuschlages in Verbindung mit dem Projekt „Wasserversorgungsanlage BA 10 Unter-
laussa“ gilt. 
 
Das Angebot der Volksbank NÖ, Waidhofen/Ybbs, musste ausgeschieden werden. Die Laufzeit 
für Darlehen im Wasser- und Abwasserbau muss aufgrund der Vorgaben des Amtes der OÖ. 
Landesregierung 33 Jahre betragen. Die Laufzeit wurde von der Bank, entgegen der Ausschrei-
bung, mit 30 Jahren festgelegt. 
 
Bei einem negativen Euribor-Indikatorwert wird von allen anbietenden Banken der Ausgangswert 
von 0 zur Berechnung des Zinsaufschlages herangezogen.  
 
Von Seiten der IKD gibt es keine Empfehlung, ob ein variabler bzw. ein fixer Zinsaufschlag aus-
gewählt werden soll. 
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, das Darlehen für den Bau der Abwasserentsor-
gungsanlage BA 12, Unterlaussa an die BAWAG PSK, Wien, zu den Konditionen 6-Mon-Euribor, 
Zinsaufschlag + 0,43 %, zu vergeben. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig angenommen. 
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TOP. 6      Flächenwidmungsplan Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.18 sowie Örtliches  
Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.9 (Losbichler), Einlei-
tung des Verfahrens___________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Herr Christian Losbichler, Geschäftsführer der Losbichler Bau GmbH, 4463 Großraming, möchte 
das Areal „Balgsetzerhaus“ erwerben und dorthin den Geschäftssitz der Firma verlegen. 
Im Balgsetzerhaus sind vorerst die Büroräume geplant. Die Restfläche soll eventuell in Wohnun-
gen umgebaut werden. Weiters soll ein Bauhof (Wirtschaftshof) errichtet werden.  
 
Um diese Vorhaben verwirklichen zu können, ist die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
und des Örtlichen Entwicklungskonzeptes erforderlich. 
 
 
 
Örtliches Entwicklungskonzept, Änderung Nr. 1.9 
 

Grundstücksnummer Funktion alt Funktion neun 

.54 Wohnfunktion Mischfunktion 

103/4 Wohnfunktion Mischfunktion 

.55/1 Wohnfunktion Mischfunktion 

104 Wohnfunktion Mischfunktion 

103/1 Wohnfunktion Mischfunktion 

102 Wohnfunktion Mischfunktion 

101 Wohnfunktion Mischfunktion 

.394 Wohnfunktion Mischfunktion 

 
 
 
 
Flächenwidmungsplan, Änderung 1.18 
 

Grundstücksnummer Funktion alt Funktion neun 

.54 Wohngebiet Mischgebiet 

103/4 Wohngebiet Mischgebiet 

.55/1 Wohngebiet Mischgebiet 

104 Wohngebiet Mischgebiet 

103/1 Wohngebiet Mischgebiet 

102 Wohngebiet Mischgebiet 

101 Wohngebiet Mischgebiet 

.394 Wohngebiet Mischgebiet 

 
 
Der Gemeinderat hat die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1, Änderung Nr. 9 
und die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 1, Änderung Nr. 18 laut vorliegendem Plan 
des Ortsplaners Lassy zu beschließen. 
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Debatte: 

GV Bernhard Kühholzer bringt vor, dass der Vertrag mit Mag. Buschmann für die jetzigen Nutzer 
heuer ausläuft und niemand aus dem Haus verdrängt werden muss. Er befürwortet die Nachnut-
zung des sanierungsbedürftigen Gebäudes, weil damit die Möglichkeit bestünde das Haus auch 
in den nächsten Jahren zu erhalten, was aus seiner Sicht nicht gewährleistet ist. GV Bernhard 
Kühholzer hebt positiv hervor, dass der neue Firmensitz mit 15 Angestellten auch eventuell neue 
Einwohner mit sich bringen würde, weil der neue Besitzer beabsichtigt, das Druckereimuseum 
als Wohnhaus zu adaptieren. 
 
Der Vorsitzende betont, dass der Gemeinde darüber keine konkreten Informationen vorliegen. Er 
bekräftigt, dass Herr Losbichler mit dem Wunsch an die Gemeinde herangetreten ist, diese Wid-
mung einzuleiten, damit er das Balgsetzerhaus als Büro nützen und auf dem freien Grundstück 
eine Lagerhalle bauen kann. Die Gemeinde möchte der Firma die bestmöglichen Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. 
 
DI Herbert Matzenberger erkundigt sich, was mit den musealen Gegenständen im Haus passiert. 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner sagt, dass Herr Losbichler diesbezüglich keinen Druck machen 
wird, er sich aber ein weiterführendes Gespräch mit dem Museumsverein erwartet. 
 
Vize-Bgm. Mag. Dr. Adolf Brunnthaler erklärt, dass der Museumsverein mit Herrn Losbichler im 
Gespräch ist und der Verein das geplante Vorhaben begrüßt. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1, 
Änderung Nr. 9 und die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 1, Änderung Nr. 18 laut vor-
liegendem Plan des Ortsplaners Lassy zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 7    Garagen Anger, Grdst.-Nr. 289 (Teil), KG Anger, Pachtvertrag 
 

 
Erläuterung: 
 
Die Gemeinde Weyer-Land und die Familie Haider haben im September 1989 nachfolgenden 
Pachtvertrag abgeschlossen:  
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Nunmehr gab es am 06.06.2019 zwischen der Marktgemeinde Weyer und dem Rechtsnachfol-
ger, Herrn Christian Haider, ein Gespräch bezüglich der Verlängerung des Pachtvertrages. Es 
ist vorgesehen, dass der Vertrag um weitere 10 Jahre verlängert wird. 
 
Der Nachtrag zum Pachtvertrag stellt sich daher wie folgt dar:  
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Nachtrag zum Pachtvertrag vom September 1989  
(lt. Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Weyer-Land v. 8. September 1989) 

 
abgeschlossen zwischen Herrn Christian Haider, Anger 22, 3335 Weyer, als  
Verpächter einerseits und der Marktgemeinde Weyer, Marktplatz 8, 3335 Weyer als  
Pächterin andererseits.  
 
Der Punkt 4, Abs. 1 des Pachtvertrages vom September 1989 wird wie folgt abgeändert:  
 
Die Pachtdauer wird um weitere 10 Jahre verlängert. Die Pacht wird somit für den Zeitraum vom         
01. September 2019 bis zum 31. August 2029 abgeschlossen. Das Vorrecht auf die Verlänge-
rung des Pachtvertrages nach dem 31. August 2029, wird der Marktgemeinde Weyer einge-
räumt.  
 
Die weiteren Bestimmungen des Punktes 4 bleiben unverändert aufrecht. 
 
Der Nachtrag zum Pachtvertrag vom September 1989 wurde in der Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Weyer am 9. Juli 2019 beschlossen.  
 
Verpächter:        Pächterin: 
 
 
(Datum; Unterschrift)      (Datum; Unterschrift) 
 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Klaffner stellt den Antrag, vorstehenden Nachtrag zum Pachtvertrag vom  
September 1989 zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig beschlossen. 
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TOP. 8     Güterweg Mühlein Zufahrt, Errichtung und Finanzierung, Vereinbarung  
 

 
Erläuterung: 
 
Am 07.02.2019 ist Herr Christoph Steineck, Mühlein 6, 3335 Weyer mit dem Ersuchen an die 
Gemeinde bzw. an den WEV Eisenwurzen herangetreten, eine Zufahrt (Brücke) zu seiner Lie-
genschaft zu errichten.  
 
Der WEV Eisenwurzen hat sich mit dem Thema beschäftigt. Die Gesamtbaukosten werden auf    
€ 50.000,00 geschätzt, davon entfallen 65 % auf Fördermittel des Landes und 35 % auf einen 
Interessentenbeitrag von Herrn Steineck. Die Errichtung erfolgt durch den WEV Eisenwurzen. 
Die buchhalterische Abwicklung ist von der Gemeinde durchzuführen. Die Gemeinde leistet zur 
Errichtung keinen finanziellen Beitrag. 
 
In Bezug auf die Errichtung und Finanzierung des Güterweges ist ein Übereinkommen zwischen 
der Marktgemeinde Weyer und Herrn Christoph Steineck abzuschließen. Der Bauausschuss der 
Marktgemeinde Weyer hat sich in seiner Sitzung am 11.06.2019 mit dem Thema befasst und 
empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig das Übereinkommen zu beschließen.  
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Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, vorstehendes Übereinkommen zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 9     Katastrophenschäden an Güterwegen, Finanzierungsplan 
 

 
Erläuterung: 
 
Mit Schreiben vom 25.06.2019 wurde von der Direktion Inneres und Kommunales mitgeteilt, 
dass sich aufgrund der Überprüfung des Antrages der Gemeinde vom 03.06.2019 folgende Fi-
nanzierungsmöglichkeit ergibt. 
 

 
 

 
 
 
 
Da die Mittel aus dem Katastrophenfonds - € 84.476,00 - direkt über die Güterwegmeisterei ab-
gewickelt werden, ist nur der restliche Anteil von der Marktgemeinde Weyer abzuwickeln und in 
den Rechenwerken buchhalterisch darzustellen. Diese Vorgehensweise wurde am 02.07.2019 
telefonisch mit der IKD (Fr. Preinfalk) so vereinbart. 
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Ausgaben:  Gemeindeanteil 50 %     € 84.476,00 
Einnahmen:  Bedarfszuweisung – Sonderfinanzierung 90 %  € 76.000,00 
  Ansparmittel 10 %     €   8.476,00 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den vorliegenden Finanzierungsplan über das Vorhaben „Ka-
tastrophenschäden an Güterwegen“ zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 10     Kindergarten Weyer, Erweiterung um Nebenräume und einen Ausspei-
sungsraum, Finanzierungsplan__________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Mit Schreiben vom 30.04.2019 wurde von der Direktion Inneres und Kommunales mitgeteilt, 
dass sich aufgrund der Überprüfung des Antrages der Gemeinde vom 24.04.2019 folgende Fi-
nanzierungsmöglichkeit ergibt. 
 

 
 

 
 
 
 
Debatte: 

GR Hannes Kerschbaumsteiner befürwortet den geplanten Zubau, ist aber verwundert, dass der 
Kindergarten ursprünglich nicht größer gebaut wurde. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass der Kindergarten unter den derzeitigen Umständen die Kriterien des 
Landes nicht mehr erfüllt. 
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Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, den vorliegenden Finanzierungsplan über das 
Vorhaben „Kindergarten Weyer, Erweiterung um Nebenräume und einen Ausspeisungsraum“ 
zu beschließen.  
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen. 
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TOP. 11     Dorfzentrum Kleinreifling, Information über Beschlüsse des Gemein-
devorstands________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Sitzung des Gemeindevorstands 13.06.2019: 
 
Aufgrund der geltenden Übertragungsverordnung und dem Vertrag mit dem Generalüberneh-
mer wurden Angebote für das o.a. Projekt eingeholt. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sit-
zung am 13.06.2019 nachfolgende Auftragsvergaben beschlossen. Die Auftragssummen sind 
inkl. Ust.  
Der Gemeinderat wird informiert. 
 
Gewerk: Bücherei 
Auftragnehmer: Fa. Mayr Schulmöbel 
Auftragssumme: € 10.715,68 
 
Gewerk: Sessel u. Tische 
Auftragnehmer: Fa. Wittmann 
Auftragssumme: € 19.726,18 
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TOP. 12    Liegenschaften der Marktgemeinde Weyer, Mietverträge 
 
 
Erläuterung: 
 
Im Jahr 2016 wurde die Wohnungsverwaltung wieder in die Eigenverwaltung der Gemeinde zu-
rück übernommen.  
 
In der Sitzung des Familienausschusses am 14.03.2016 wurde ein passender Mietvertrag für 
Wohnungen, Garagen und Lagerräume ausgearbeitet und dem Gemeinderat empfohlen. Eben-
falls waren die Ausschussmitglieder einstimmig der Meinung, dass wie bisher der Bürgermeister 
die Nachbelegung freier Wohnungen vornehmen kann. Die Vergabe erfolgt immer nach dem Ein-
langen der Wohnungsansuchen oder der sozialen Situation der Antragsteller. Die Mietverträge 
werden bei Möglichkeit vor Mietbeginn im Gemeinderat beschlossen. Es kann aber auch aufgrund 
der Sitzungsplanung und dem tatsächlichen Mietbeginn zu nachträglichen Beschlüssen kommen. 
  
Drei Wohnungen in der Gemeindeliegenschaft Kleinreifling 178 wurden frei. Beim Gemeindeamt 
lagen passende Wohnungsansuchen auf. Die neuen Mieter übernehmen die Wohnungen per 
01.07.2019 bzw. 01.08.2019. 
 
Angemerkt wird, dass derzeit die Wohnungsnummern in diesem Objekt neu abgeglichen werden. 
Diesbezügliche Änderungen werden derzeit im GWR und ZMR gemacht. Die Wohnungsnum-
mern werden auf den Mietverträgen später ergänzt. 
 
Die Mietverträge werden dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Debatte: 

GR Hannes Kerschbaumsteiner äußert seine Freude darüber, dass junge Menschen in der Re-
gion bleiben. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehenden Mietverträge zu beschlie-
ßen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen.  
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TOP. 13   Marktgemeinde Weyer, Rechnungsabschluss 2018, Prüfungsbericht  
 der Aufsichtsbehörde________________________________________ 

 
 
Erläuterung: 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf hat mit Schreiben, BHKIGEM-2019-89982/2-SCE, vom 
22.05.2019, den Prüfungsbericht zum Rechnungsabschluss 2018 übermittelt.  
 
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.  
 
Der Bürgermeister bringt den Prüfungsbericht vollinhaltlich zur Kenntnis.  
 
Prüfungsbericht – siehe Beilage 
 
 
 
Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den vorliegenden Prüfungsbericht zum Rechnungsabschluss 
2018 zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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TOP. 14     Ganztägige Schulformen VS u. NMS Weyer, Vereinbarungen ISK,  
Übertragung des Beschlussrechtes an den Schulausschuss, Verordnung 

 
 
Erläuterung: 
 
In den Weyrer Grundschulen wird die schulische Nachmittagsbetreuung (NABE) seit mehreren 
Jahren praktiziert. Im Schuljahr 2012/13 startete die VS Weyer und im Schuljahr 2016/17 begann 
die NMS Weyer mit dem Zusatzangebot. 
 
Der Nachmittag unterteilt sich in eine Lernzeit und in einen Freizeitteil. Die Lernzeit kann indivi-
duell oder gegenstandsbezogen sein. Die Organisation und komplette Abwicklung der Lernzeit 
obliegt ausschließlich der jeweiligen Schule.  
 
Wie die Freizeitphasen gestaltet werden, hängt vom Standortkonzept und von den Gemeinden 
ab. Denn letztere müssen in der Regel den Freizeitblock finanzieren.  
 
Der Freizeitbereich wurde bis zum Ende des Schuljahres 2014/15 von den Oö. Kinderfreunden 
organisiert. Ab dem Schuljahr 2015/16 übernahmen die Lehrer der jeweiligen Schulen neben dem 
Lernteil auch die Abwicklung des Freizeitbereichs. Diese Art der Abwicklung war aber aufgrund 
der vorhandenen Personalressourcen nicht weiter zu bewerkstelligen. Die Notwendigkeit der 
Vergabe des Freizeitteils an eine externe Firma, die auch selbst für die Personalbeistellung sorgt, 
war ab dem 2. Semester des Schuljahres 2015/16 unbedingt notwendig. Nach Gesprächen mit 
mehreren Anbietern wurde, im Einvernehmen mit den Schulleiterinnen festgestellt, dass das ISK 
die besten Strukturen aufweist und eine pädagogisch nachhaltige Arbeit leistet. 
 
Die NABE finanziert sich vor allem aufgrund der zur Verfügung stehenden Fördermittel des Bun-
des (Abwicklung Gemeinde/Land Oö) und den Elternbeiträgen. Das bisherige Fördersystem ist 
mit dem Schuljahr 2018/19 ausgelaufen. Der Nationalrat hat am 02.07.2019 beschlossen, dass 
auch weiterhin Förderungen bestehen werden. Die Förderhöhe bzw. das Fördersystem sind noch 
nicht bekannt. Abschließende Regelungen haben nun noch die Länder zu treffen.  
 
Der Obmann des Schulausschusses, Herr Haidinger, sowie Bürgermeister Klaffner haben in einer 
Besprechung vereinbart, dass es notwendig ist die zukünftige Fördersituation zu kennen, bevor 
Vereinbarungen mit dem ISK für das Schuljahr 2019/20 abgeschlossen werden.  
 
Aus diesem Anlass liegt es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit das 
Beschlussrecht des Gemeinderates für den Abschluss der Vereinbarungen mit dem ISK, betref-
fend die Durchführung der Freizeitbetreuung in den Ganztagesschulen der VS und NMS Weyer 
für das Schuljahr 2019/20, einmalig an den Schulausschuss zu übertragen.  
 
Für die Übertragung des Beschlussrechts an den Ausschuss für Kindergärten-, Schulen-, Sport-
, Vereins- und Jugendangelegenheiten sowie Feuerwehrwesen (Schulausschuss) wurde fol-
gende Verordnung erarbeitet:  
 
 
 

V E R O R D N U N G  
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer vom 09. Juli 2019, mit der das Beschlussrecht 
des Gemeinderates für den Abschluss der Vereinbarungen mit dem ISK, betreffend die Durch-
führung der Freizeitbetreuung in den Ganztagesschulen der VS und NMS Weyer für das Schul-
jahr 2019/20, einmalig an den Ausschuss für Kindergärten-, Schulen-, Sport-, Vereins- und Ju-
gendangelegenheiten sowie Feuerwehrwesen (Schulausschuss) übertragen wird. 
 
Aufgrund § 44 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird verordnet:  
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§ 1 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit wird das Beschlussrecht des Ge-
meinderates für den Abschluss der Vereinbarungen mit dem ISK, betreffend die Durchführung 
der Freizeitbetreuung in den Ganztagesschulen der VS und NMS Weyer für das Schuljahr 
2019/20, einmalig an den Ausschuss für Kindergärten-, Schulen-, Sport-, Vereins- und Jugend-
angelegenheiten sowie Feuerwehrwesen (Schulausschuss) übertragen. 
 
Die Zuständigkeit des Schulausschusses erstreckt sich auf nachstehende Schritte bzw. Maß-
nahmen: 
  
- Beschluss des Vertrages mit dem Institut Soziale Kompetenz (ISK) betreffend die Durchfüh-

rung der Freizeitbetreuung in den Ganztagesschulen der Volksschule und Neuen Mittel-
schule Weyer für das Schuljahr 2019/20. 

 
§ 2 

Dem Gemeinderat ist über die gefassten Beschlüsse und gesetzten Abwicklungsmaßnahmen in 
der jeweils nächsten Gemeinderatssitzung zu berichten. 

 
§ 3 

Die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungs-
frist folgenden Tag.  

 
§ 4 

Die Verordnung tritt mit dem Ablauf der Funktionsperiode des Gemeinderates außer Kraft.  
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
 
 
 
Debatte: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner bedankt sich beim Obmann des Schulausschusses, Herrn Karl 
Haidinger, für die guten Vorbesprechungen. 
 
GR Karl Haidinger erklärt, dass in Anbetracht der derzeitigen ungewissen Förderlage diese Vor-
gehensweise die vernünftigste Lösung ist. 
 

 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Übertragungsverordnung 
vollinhaltlich zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 15     Dienstpostenplan der Marktgemeinde Weyer 
 
 

Änderungen: 
 
Änderungen des Dienstpostenplanes sind, wie in der Beilage dargestellt, vom Gemeinderat zu 
beschließen.  
 
Der Bürgermeister bringt diese vollinhaltlich zur Kenntnis.  
 
 
Dorfzentrum Kleinreifling Reinigung; Schaffung eines Dienstpostens GD 25.1 
 
Mit Schreiben vom 22.05.2019 (Email BH Kirchdorf/Krems, Hr. Schedlberger) wurde dem Ansu-
chen der Marktgemeinde Weyer um Genehmigung eines Dienstpostens für die Reinigung des 
Dorfzentrums Kleinreifling zugestimmt. Es wurden 8,75 Wochenstunden = 21,875 % Beschäfti-
gungsausmaß genehmigt. 
 
 

PE Entlohnung  

0,21875 GD 25.1 ab 01.10.2019 

 
 

Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehend definierten Änderungen des 
Dienstpostenplanes zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 16     Bericht der Ortsteilsprecher 
 
 
Frau Dr. Brigitte Wallmann, Ortsteilsprecherin des Ortsteilbeirats Kleinreifling möchte wissen, 
wann die offizielle Eröffnung des Dorfzentrums Kleinreifling sein wird. 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner sagt, dass er dazu noch keine Antwort geben kann, weil die Ge-
meinde noch keinen Termin von der örtlichen Bauaufsicht für die Bauabnahme hat. 
Er gibt bekannt, dass die Gemeinde das Dorfzentrum zu folgenden Zeiten nutzen wird:  
29. September (Nationalratswahl) und 12. Dezember (Gemeinderatssitzung). 
 
Frau Dr. Brigitte Wallmann weist darauf hin, dass der Ortsteilbeirat schon seit längerer Zeit auf 
den schlechten Zustand der Wanderwege hingewiesen hat. Besonders betroffen ist hier der 
„Schwoagarinnenweg“ Richtung Schüttbauernalm. Laut ihren Informationen wird es seitens der 
Vereine keine Unterstützung geben, weil diese bereits viele Arbeitsstunden für das Ortszentrum 
(Pflasterung,…) geleistet haben bzw. noch Arbeit haben. 
Der Ortsteilbeirat hofft, dass diese Arbeiten aber nächstes Jahr abgeschlossen werden können. 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner verweist die Angelegenheit an die zuständige Stelle, an den Orts-
ausschuss des Tourismusverbandes.  
 
GR DI Herbert Matzenberger, Sprecher des örtlichen Tourismusverbandes, teilt mit, dass er von 
dieser Sache erst vor kurzem bei einem Gespräch mit den zuständigen Vertretern erfahren hat. 
Der Tourismusverband ist bestrebt und hofft, diese Angelegenheit mit Unterstützung der Klein-
reiflinger erledigen zu können. 
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TOP. 17     Allfälliges 
 
 
a) DA 1)  Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Einzeländerung Nr. 1.10 (Hofer),  

       Einleitung des Verfahrens 
 

 
Erläuterung: 
 
Die HMB Ges.m.b.H, Unterer Markt 43, 3335 Weyer hat bei der Marktgemeinde Weyer um Än-
derung des Flächenwidmungsplanes angesucht. 
 
Das Grundstück 162, EZ 871, KG 49323 Weyer ist im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan Nr. 
1 als Gebiet für Geschäftsbauten mit einer Gesamtverkaufsfläche über 300 m² und maximal 
1.200 m² ausgewiesen. 
 
Da in den letzten Jahren kein Interesse durch Geschäftsbetreiber an dem Areal bestand und 
sich die Firma HMB Ges.m.b.H geschäftlich auf die Verpackung bzw. dem Bedruck von Kerzen 
mittels Laser umorientiert hat, werden daher wieder größere Lagerflächen benötigt. 
Um dies zu ermöglichen, ist die Umwidmung in Mischbaugebiet erforderlich. 
 
Dazu ist auch die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts wie folgt erforderlich: 
 

Parzelle Ausweisung alt Ausweisung neu 

162 Handelsfunktion Betriebliche Funktion 

 
 
 

Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 

 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die Einleitung zur Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzept Nr. 1, Änderung Nr. 10 (Hofer) laut Plan des Ortsplaners Lassy zu be-
schließen. 

 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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b) 1. Markt für Kunsthandwerk und Bastelarbeiten 

GV Bernhard Kühholzer weist auf den 1. Weyrer Markt für Kunsthandwerk und Bastelarbeiten 
hin. Termin: 1. September, von 09:00 bis 17:00 Uhr am Marktplatz Weyer 
GV Bernhard Kühholzer hat vor Beginn der Sitzung Einladungen an den Gemeinderat verteilt 
und bittet sie, interessierte Personen zu informieren. 

 
c) Schul- und Kindergartentransport 

GV Ulrike Ahrer schildert die Situation des Schüler- und Kindergartentransportes aus der 
Sicht der Eltern. Sie regt an, für die Beförderung der Kinder einen dritten Bus oder einen 
größeren Bus zu organisieren, weil sich die Kinderzahl geändert hat. 
Der Vorsitzende ersucht, die betreffenden Personen dem Amtsleiter bekannt zu geben. Die 
Gemeinde wird dann ein Gespräch mit dem Busbetreiber vereinbaren. 

 
d) Gedenkstätte in Kastenreith 

GV Ulrike Ahrer ersucht, die verwelkten Kränze von der Gedenkstätte zu entfernen 
 
e) Regionaler Wirtschaftsverband 

GR Helmut Zisch, Prüfer im Regionalen Wirtschaftsverband, bringt vor, dass es von Seiten 
des Regionalen Wirtschaftsverbandes ein großes Lob an die Buchhaltung für ihre gute Arbeit 
gibt. 
 

f) Humushaufen 
GR Hannes Kerschbaumsteiner teilt mit, dass Herr Kaltenriener auf dem Grundstück der Ge-
meinde (zw. Kaltenriner Martin und Schörkhuber Rainer) seinen Humus gelagert hat. Er er-
sucht im Namen der Familie Schörkhuber, mit Herrn Kaltenriener zu sprechen und den Hu-
mushaufen zu beseitigen. 
  

g) Strauchschnitt  
GR Ing. Werner Kittinger regt an, die stark wuchernden Sträucher zwischen dem Kinderspiel-
platz und dem angrenzenden Gemeindehaus in Kleinreifling zu schneiden, da diese den Au-
tofahrern die Sicht nehmen. 

 
GRE Herbert Unterberger bemängelt, dass im Bereich Anger/Denkmal/Brücke und Katzen-
steiner Mühle hohe Brennesseln stehen. 
 
Der Vorsitzende sagt, dass die Mitarbeiter des Bauhofs derzeit sehr beschäftigt sind und 
diese Arbeit so bald als möglich in Angriff genommen wird. 
 

h) Haflingermarkt 
GR DI Herbert Matzenberger, Obmann des Wirtschaftsausschusses, bringt vor, dass der 
Wirtschaftsausschuss es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Haflingermarkt wieder zu bele-
ben. Bei der Sitzung des Ausschusses wurde beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe sich 
künftig mit dieser Aufgabe beschäftigten soll.  
GR DI Herbert Matzenberger hat bereits mit einigen Reitbetrieben gesprochen und schildert, 
wie die Veranstaltung künftig aussehen könnte (ähnlich wie „Das Fest des Pferdes“ mit Reit-
turnier). Der Ausschuss ist sehr motoviert. Die Arbeitsgruppe sieht sich jedoch nicht imstande, 
diese Veranstaltung im Rahmen des Haflingermarktes heuer noch durchzuführen. GR DI Her-
bert Matzenberger ist aber sehr zuversichtlich, dass der Haflingermarkt nächstes Jahr zu-
stande kommen wird. 
 

i) natur.BANK.wege 
GR DI Herbert Matzenberger berichtet über das neue Projekt „natur.BANK.wege“ des neuen 
Tourismusverbandes Steyr und die Nationalpark Region Ennstal. Es ist vorgesehen, diese 
Nationalparkbänke an interessante Plätze in der Region aufzustellen und mit einem Navi-App 
zu verbinden.  
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j) Ennsmuseum 

GR DI Herbert Matzenberger beanstandet, dass in der Sache nichts weitergeht. Er 
sieht die Verantwortung beim Obmann des Museumsvereins und beim Bürgermeister. 
GR DI Herbert Matzenberger fordert auf, alles daranzusetzen, dass diese Angelegenheit po-
sitiv abgeschlossen wird. 
 
Vize- Bgm. Mag. Dr. Adolf Brunnthaler weist darauf hin, dass eine Weiterführung des Muse-
umsbetriebes mangels öffentlicher Fördermittel, einschließlich Tourismusverband, nicht mög-
lich ist.  
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner sagt, dass es eine Initiative gibt, die sich um den Fortbestand 
des Museums bemüht. Mit dem Obmann des Museumsvereins wurde bereits gesprochen. 
Das Gespräch mit dem Obmann des Tourismusverbandes steht noch aus. Danach wird es 
eine Entscheidung geben. 
 
GR Sabine Rußegger weist auf den desolaten Zustand des Gebäudes hin und betont, dass 
für die Wiederbelebung des Museums Professionalität gefordert ist und es ein entsprechen-
des Konzept bedarf. 
 
Der Vorsitzende bestätigt, dass die Kosten für die Finanzierung des sanierungsbedürftigen 
Museumsgebäudes und des Areals wahrscheinlich doch höher sein werden und das Museum 
auf ehrenamtlicher Basis in der Form nicht mehr weiter betrieben werden kann. 
 

k) Geschwindigkeitsmessung 
GR DI Herbert Matzenberger fragt nach, ob es schon eine Auswertung über die letzte Ge-
schwindigkeitsmessung von der Fa. SST gibt.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass sowohl das Land als auch die Gemeinde mit der Firma SST 
Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hat und diese Daten bei der Gemeinde aufliegen. 
AL Michael Schachner sagt, dass die Messanlage von der Firma SST zurzeit in der Gemeinde 
Altenmarkt aufgestellt ist. Anschließend wird sie noch zwei Wochen in der Unterlaussa sein. 
Danach wird sie zwei Wochen in der Pichlhöhe und in der Hollensteiner Straße stehen. 
Der Vorsitzende erklärt, dass es nach der Datenerfassung immer ein Gespräch mit dem An-
tragsteller über die Auswertung gibt. 
 

l) Illegalle Müllentsorgung 
GRE Herbert Unterberger erkundigt sich wiederholt, ob für die illegale Müllentsorgung, bei 
der Ausweiche auf der B 115 Richtung Steiermark, schon eine Lösung gefunden wurde. 
 
Bürgermeister Gerhard Klaffner sagt, dass er mit dem Straßenmeister über das Problem ge-
sprochen hat. Dieser teilte ihm mit, dass bei einer Schließung dieser Ausweiche auch alle 
anderen Ausweichen entlang der Bundesstraße geschlossen werden müssten. 
Die Gemeinde wird mit dem Straßenmeister nochmals ein Gespräch führen, weil diese Ent-
scheidung die Landesstraßenverwaltung treffen muss. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift 
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorliegende Verhandlungsschrift vom 
5.07.2018 zu genehmigen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen folgen, schließt Bürgermeister Gerhard Klaffner die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:35 Uhr 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________________ 
       (Bürgermeister)               (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 
____________________________ ___     ________________________________ 
               (Gemeinderat ÖVP)             (Gemeinderat WBL) 

 
 
 
 
 
____________________________ ___   
                 (Gemeinderat FPÖ) 
 
 
 
Diese Verhandlungsschrift wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …………….. geneh-
migt. Es wird vermerkt, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift ………. Einwendungen 
erhoben wurden  
 

Weyer, am        Der Bürgermeister: 

 


